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Studie analysiert „neue Strategien von Anwälten“ gegenüber Medien 
 
Autoren befürchten „schleichende Aushöhlung“ der Pressefreiheit und fordern 
Medien auf, aktiver für die Meinungs- und Pressefreiheit zu streiten 
 
Frankfurt/Main und Berlin, 8. August 2019. Medienunternehmen und -redaktionen in 
Deutschland werden immer wieder von auf Presserecht spezialisierten Anwält*innen 
unter Druck gesetzt. Seit einigen Jahren versuchen vor allem Prominente und Unter-
nehmen mithilfe von Anwält*innen, die Berichterstattung bereits im Vorfeld, also schon 
während der Recherche, zu verhindern - beispielsweise durch Drohschreiben, in de-
nen vor den rechtlichen Konsequenzen einer Berichterstattung gewarnt wird. 
 
Diesem Wandel und der Frage, inwiefern die neuen strategischen Ansätze erfolgreich 
sind, sind Tobias Gostomzyk, Professor für Medienrecht an der TU Dortmund, und 
Daniel Moßbrucker, freier Journalist und Doktorand, in der Studie „Wenn Sie das 
schreiben, verklage ich Sie!“ nachgegangen. Für die empirische Pionierarbeit wurden 
zahlreiche Quellen ausgewertet und intensive Gespräche mit Journalist*innen und An-
wält*innen geführt. Die 96-seitige Studie wurde von der Gesellschaft für Freiheits-
rechte (GFF) und der Otto Brenner Stiftung (OBS) unterstützt. Das gemeinsame Fazit 
von Autoren und Förderern: Das Unterlassen juristischer Gegenwehr durch Medien-
unternehmen schwächt die Meinungs- und Pressefreiheit. 
 
„Zwar führen anwaltliche Drohschreiben bei den meisten Journalistinnen und Journa-
listen nicht zur Einschüchterung oder gar Selbstzensur“, sagte Tobias Gostomzyk am 
Donnerstag bei der Vorstellung der Studie in Berlin. „Doch vor allem bei Medienunter-
nehmen, deren finanzielle Lage angespannt ist, sinkt seit einigen Jahren die Bereit-
schaft, kostenintensive Gerichtsprozesse zu führen.“ Neben der Analyse skizziert die 
Studie auch Lösungsansätze und stellt Handlungsempfehlungen zur Diskussion. Autor 
Daniel Moßbrucker schlägt vor, dass „Medien sich selbst verpflichten sollten, Verfah-
ren von grundsätzlicher Bedeutung höchstrichterlich gerichtlich klären zu lassen – und 
sich so gemeinsam für die Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen.“ 
 
„Wenn Verlage kleinbeigeben, anstatt presserechtliche Streitigkeiten vor Gericht aus-
zufechten, ist das in zweierlei Hinsicht fatal. Vorschnelle Unterlassungserklärungen 
gefährden nicht nur eine kontinuierliche kritische Berichterstattung, sondern führen auf 
lange Sicht auch zu einer Verschiebung des Presserechts zulasten der Pressefreiheit“, 
fasst die Juristin Sarah Lincoln von der GFF ihre Schlussfolgerung aus Sicht der För-
derer der Studie zusammen. 
 

SPERRFRIST: Donnerstag, den 8. August 2019, 12:00 Uhr 



 

2 
  

P
R

ES
SE

M
IT

TE
IL

U
N

G
 Für die Studie wurden unter anderem über 40 Journalist*innen, 20 führende Presse-

rechtler*innen, Justitiare von über 20 Medienunternehmen sowie zahlreiche Fach-
anwält*innen für Urheber- und Medienrecht befragt. „Mit der Studie liegen erstmals 
aussagekräftige und überprüfbare Daten darüber vor, welche Folgen die Drohschrei-
ben von Anwält*innen gegenüber Medien haben“, hebt Jupp Legrand von der Otto 
Brenner Stiftung hervor.  Vor dem Hintergrund der Ergebnisse fordert die OBS eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen: „Redaktionen und freie Journalist*innen müs-
sen auch in Zukunft“, so OBS-Geschäftsführer Legrand, „ohne Sorge vor rechtlichen 
Risiken recherchieren und ihren Job machen können.“ 
 
 
Tobias Gostomzyk/ Daniel Moßbrucker: „Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie!“ 
Studie zu präventiven Anwaltsstrategien gegenüber Medien, OBS-Arbeitsheft 99, 
Frankfurt am Main, August 2019 
 
 
 
 
 

Studie kostenfrei bestellen, lesen, downloaden: 
https://www.otto-brenner-stiftung.de/ 

 
 
 
 
 
Kontakt:  Autoren: 
Jupp Legrand Prof. Dr. Tobias Gostomzyk 
Geschäftsführer Professur für Medienrecht am Institut für 
Otto Brenner Stiftung  Journalistik, TU Dortmund 
Telefon: 069 - 6693 2810 E-Mail: tobias.gostomzyk@tu-dortmund.de  
E-Mail: info@otto-brenner-stiftung.de  
 Daniel Moßbrucker (M.A.) 
Anna Mattes freier Journalist 
Büroleitung Gesellschaft für E-Mail: mail@daniel-mossbrucker.de 
Freiheitsrechte 
Telefon: 030 - 549 08 10 - 0 
E-Mail: info@freiheitsrechte.org  

 
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. (GFF) koordiniert und finanziert gerichtliche Ver-
fahren, um die Grund- und Menschenrechte zu verteidigen, und fördert damit das demokra-
tische Staatswesen. Die GFF setzt sich mit ihren ersten Verfahren beispielsweise für die in-
formationelle Selbstbestimmung, die Informationsfreiheit und die Pressefreiheit ein. Zudem 
streitet sie für die Freiheit von Diskriminierung. Sie bringt dafür geeignete Kläger und Kläge-
rinnen mit exzellenten Juristen und Juristinnen zusammen, um gemeinsam gerichtlich ge-
gen Rechtsverletzungen vorzugehen. 
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